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Vorwort 
 
„Klare Ergebnisorientierung in Verbindung mit erweiterter Schulautonomie 
und konsequenter Rechenschaftslegung begünstigen gute Leistungen.“  
(OECD, 2002) 
 
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse internationaler und nationaler Schul-
leistungsstudien sowie der mittlerweile durch umfassende Bildungsfor-
schung gestützten Qualitätsdiskussion wurde in Nordrhein-Westfalen wie 
in allen Bundesländern sukzessive ein umfassendes System der Stan-
dardsetzung und Standardüberprüfung aufgebaut. 
 
Neben den Instrumenten der Standardüberprüfung wie Vergleichsarbei-
ten, Zentrale Prüfungen am Ende der Klasse 10, Zentralabitur und Quali-
tätsanalyse beinhaltet dieses System als zentrale Steuerungselemente auf 
der Standardsetzungsseite das Qualitätstableau sowie kompetenzorien-
tierte Kernlehrpläne, die in Nordrhein-Westfalen die Bildungsstandards der 
Kultusministerkonferenz aufgreifen und konkretisieren. 
 
Der Grundgedanke dieser Standardsetzung ist es, in kompetenzorientier-
ten Kernlehrplänen die fachlichen Anforderungen als Ergebnisse der schu-
lischen Arbeit klar zu definieren. Die curricularen Vorgaben konzentrieren 
sich dabei auf die fachlichen „Kerne“, ohne die didaktisch-methodische 
Gestaltung der Lernprozesse regeln zu wollen. Die Umsetzung des Kern-
lehrplans liegt somit in der Gestaltungsfreiheit – und der Gestaltungspflicht 
– der Fachkonferenzen sowie der pädagogischen Verantwortung der Leh-
rerinnen und Lehrer.  
 
Schulinterne Lehrpläne konkretisieren die Kernlehrplanvorgaben und be-
rücksichtigen dabei die konkreten Lernbedingungen in der jeweiligen 
Schule. Sie sind eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Schülerin-
nen und Schüler die angestrebten Kompetenzen erreichen und sich ihnen 
verbesserte Lebenschancen eröffnen. 
 
Ich bin mir sicher, dass mit den nun vorliegenden Kernlehrplänen für die 
Realschulen die konkreten staatlichen Ergebnisvorgaben erreicht und da-
bei die in der Schule nutzbaren Freiräume wahrgenommen werden kön-
nen. Im Zusammenwirken aller Beteiligten sind Erfolge bei der Unterrichts- 
und Kompetenzentwicklung keine Zufallsprodukte, sondern geplantes Er-
gebnis gemeinsamer Bemühungen. 
 
Bei dieser anspruchsvollen Umsetzung der curricularen Vorgaben und der 
Verankerung der Kompetenzorientierung im Unterricht benötigen Schulen 
und Lehrkräfte Unterstützung. Hierfür werden Begleitmaterialien – z. B. 
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über den „Lehrplannavigator“, das Lehrplaninformationssystem des Minis-
teriums für Schule und Weiterbildung – sowie Implementations- und Fort-
bildungsangebote bereit gestellt.  
 
Ich bin zuversichtlich, dass wir mit dem vorliegenden Kernlehrplan und 
den genannten Unterstützungsmaßnahmen die kompetenzorientierte 
Standardsetzung in Nordrhein-Westfalen stärken und sichern werden. Ich 
bedanke mich bei allen, die an der Entwicklung des Kernlehrplans mitge-
arbeitet haben und an seiner Umsetzung in den Schulen des Landes mit-
wirken. 
 
 
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
 
Ministerin für Schule und Weiterbildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
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Runderlass 
 
 

Sekundarstufe I – Realschule; 
Richtlinien und Lehrpläne; 

Kernlehrplan für die Fächer Erdkunde, Geschichte und Politik 
 

RdErl. d. Ministeriums  
für Schule und Weiterbildung  

v. 28.04.2011 - 532 – 6.08.01.13 - 94563 
 
 
Für die Realschulen in Nordrhein-Westfalen werden hiermit Kernlehrpläne 
für die Fächer Erdkunde, Geschichte und Politik gemäß § 29 SchulG 
(BASS 1-1) festgesetzt. 
 
Diese treten zum 1. 8. 2011 für die Klassen 5, 7 und 9 sowie zum 1. 8. 
2012 auch für alle übrigen Klassen in Kraft. 
 
Die Richtlinien für die Realschule I gelten unverändert fort.  
 
Die Veröffentlichung der Kernlehrpläne erfolgt in der Schriftenreihe "Schu-
le in NRW". 
 
Heft 3301 Erdkunde 
Heft 3316 Geschichte 
Heft 3323 Politik 
 
Die übersandten Hefte sind in die Schulbibliothek einzustellen und dort 
auch für die Mitwirkungsberechtigten zur Einsichtnahme bzw. zur Ausleihe 
verfügbar zu halten. 
 
Zum 31. 7. 2011 treten die nachfolgend genannten Kernlehrpläne für die 
Klassen 5, 7 und 9 sowie zum 31. 7. 2012 auch für alle übrigen Klassen 
außer Kraft: 
 
- Lehrplan Erdkunde, RdErl. vom 20.08.1993 (BASS 15 – 23 Nr. 1) 
- Lehrplan Geschichte, RdErl. vom 20.08.1993 (BASS 15 – 23 Nr. 16) 
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Indem sich Kernlehrpläne dieser Generation auf die zentralen fachlichen 
Kompetenzen beschränken, geben sie den Schulen die Möglichkeit, sich 
auf diese zu konzentrieren und ihre Beherrschung zu sichern. Die Schulen 
können dabei entstehende Freiräume zur Vertiefung und Erweiterung der 
aufgeführten Kompetenzen und damit zu einer schulbezogenen Schwer-
punktsetzung nutzen. Die im Kernlehrplan vorgenommene Fokussierung 
auf rein fachliche und überprüfbare Kompetenzen bedeutet in diesem Zu-
sammenhang ausdrücklich nicht, dass fachübergreifende und ggf. weniger 
gut zu beobachtende Kompetenzen – insbesondere im Bereich der Per-
sonal- und Sozialkompetenzen – an Bedeutung verlieren bzw. deren Ent-
wicklung nicht mehr zum Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule ge-
hören. Aussagen hierzu sind jedoch aufgrund ihrer überfachlichen Bedeu-
tung außerhalb fachbezogener Kernlehrpläne zu treffen. 
 
Im Zuge der vorgenommenen umfassenden Umstellung des Lehrplanfor-
mates werden für den Bereich der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer 
an der Realschule nunmehr erstmals kompetenzorientierter Kernlehrpläne 
in Kraft gesetzt. Diese tragen den Ansprüchen und Orientierungen der 
"Rahmenvorgaben für die politische Bildung" und der "Rahmenvorgaben 
für die ökonomische Bildung" Rechnung und schaffen im Lernbereich Ge-
sellschaftslehre nunmehr eine curriculare Grundlage für ein koordiniertes 
Zusammenspiel der Fächer Erdkunde, Geschichte und Politik. 
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1 Aufgaben und Ziele des Faches 

Die Fächer des Lernbereichs Gesellschaftslehre leisten einen gemein-
samen Beitrag zur Entwicklung von Kompetenzen, die das Verstehen der 
Wirklichkeit sowie gesellschaftlich wirksamer Strukturen und Prozesse 
ermöglichen und die Mitwirkung in demokratisch verfassten Gemeinwesen 
unterstützen sollen. Gemeinschaftlich befassen sie sich mit den Möglich-
keiten und Grenzen menschlichen Denkens und Handelns im Hinblick auf 
die jeweiligen individuellen, gesellschaftlichen, zeit- und raumbezogenen 
Voraussetzungen, Bedingungen und Auswirkungen. Durch die Vermittlung 
gesellschaftswissenschaftlich relevanter Erkenntnis- und Verfahrenswei-
sen tragen sie in besonderer Weise zum Aufbau eines Orientierungs-, 
Deutungs-, Kultur- und Weltwissens bei. Dies fördert die Entwicklung einer 
eigenen Identität sowie die Fähigkeit zur selbständigen Urteilsbildung und 
schafft damit die Grundlage für das Wahrnehmen eigener Lebenschancen 
sowie für eine reflektierte Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Le-
benswirklichkeiten. 
 
Das Fach Erdkunde an der Realschule zielt auf das Verständnis der na-
turgeographischen, ökonomischen, ökologischen, politischen und sozialen 
Strukturen und Prozesse der räumlich geprägten Lebenswirklichkeit. So 
verdeutlicht es das Wechselspiel zwischen naturgegebenen Vorausset-
zungen und menschlichem Handeln in Räumen unterschiedlicher Art und 
Größe. Damit eignet sich das Fach Erdkunde innerhalb des Lernbereichs 
Gesellschaftslehre in besonderer Weise dazu, gesellschaftswissenschaft-
liche und naturwissenschaftliche Kompetenzen miteinander zu verknüpfen 
sowie mehrperspektivisches und problemlösendes Denken zu fördern. Die 
Orientierung am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung verlangt dabei, 
dass die Nutzung sozioökonomischer und vor allem natürlicher Ressour-
cen nach Grundsätzen globaler Gerechtigkeit erfolgt und sicherstellt, dass 
auch kommende Generationen die Möglichkeit haben, ein Leben zu füh-
ren, in dem sie ihre Bedürfnisse auch unter Beachtung von Nachhaltig-
keitsaspekten befriedigen können. 
 
Im Erdkundeunterricht erwerben die Schülerinnen und Schüler ein topo-
graphisches Grundwissen über weltweite themenbezogene Orientierungs-
raster. Sie analysieren Räume der Erde unter verschiedenen Frage- bzw. 
Problemstellungen und auf unterschiedlichen Maßstabsebenen – vom 
Nahraum, über Deutschland und Europa, bis hin zu ausgewählten außer-
europäische Regionen. Durch die Betrachtung von Räumen unter ver-
schiedenen Perspektiven erwerben Schülerinnen und Schüler neben all-
gemeingeographischen Wissensbeständen gleichzeitig auch grundlegen-
de regional-geographische Kenntnisse über Regionen, Staaten und Staa-
tengruppen. Durch die Erschließung von Nah- und Fernraum wird einer-
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seits ein erweitertes Verständnis der eigenen Lebensbedingungen, ande-
rerseits aber auch Toleranz gegenüber dem Eigenwert anderer Kulturen 
angebahnt und auf ein Leben in einer international verflochtenen Welt 
vorbereitet. 
 
Das Fach Erdkunde richtet den Blick vor allem auf ökologische Verände-
rungen, regionale Umstrukturierungen, Globalisierung, demographische 
Entwicklungen sowie damit einhergehende Ressourcenkonflikte, die das 
Leben und die Lebensplanung der Schülerinnen und Schüler in hohem 
Maße beeinflussen und prägen. Um den aktuellen und künftigen Heraus-
forderungen gerecht werden zu können, zielt der Unterricht u.a. darauf ab, 
individuelle Perspektiven und eigene Lebenspläne zu entwerfen, die Ori-
entierungshilfen bieten und das biographische Handeln der Jugendlichen 
begleiten sollen. Damit werden die eigenverantwortliche und aktive Le-
bens- und Berufswegeplanung frühzeitig vorbereitet sowie die Fähigkeit, 
das eigene Leben im Sinne der nachhaltigen Entwicklung zu gestalten, 
gestärkt. 
 
Die übergreifende fachliche Kompetenz, zu deren Aufbau und Entwicklung 
der Erdkundeunterricht in erster Linie beitragen will, ist die der raumbe-
zogenen Handlungskompetenz im weiteren Sinne. Darunter ist die Fä-
higkeit und Bereitschaft zur Teilhabe an nah- und fernräumlichen Erschei-
nungen und Prozessen sowie die Ausbildung von Orientierungskompetenz 
zu verstehen. Die raumbezogene Handlungskompetenz zielt auf die fach-
liche Erfassung und Durchdringung von Ausschnitten der räumlich gepräg-
ten Lebenswirklichkeit auf unterschiedlichen Maßstabsebenen und unter 
verschiedenen Dimensionen sowie auf die selbstbestimmte und gemein-
schaftsbezogene Mitarbeit an der Entwicklung, Gestaltung und Bewah-
rung der räumlichen Lebensgrundlagen. 
 
Über die o.g. Kernaufgaben hinaus leistet das Fach Erdkunde seinen be-
sonderen Beitrag im Zusammenspiel der Fächer. Dies betrifft insbeson-
dere auch die von allen Fächern wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich 
der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die gemeinsame Arbeit der ge-
sellschaftswissenschaftlichen Fächer erfolgt auf der Basis der Rahmen-
vorgaben für die politische und für die ökonomische Bildung sowie auf der 
Grundlage lernbereichs- und fachgruppenbezogener Absprachen, fächer-
verbindender Unterrichtsvorhaben sowie schulinterner Lehrplangestaltung. 
Für das Fach Erdkunde bietet sich zeitweilig auch eine Kooperation mit 
den naturwissenschaftlichen Fächern an. Insgesamt ermöglicht dies einen 
vernetzten und vertieften Kompetenzaufbau, der die Integration fachspezi-
fischen Teilwissens in übergreifende Sinnzusammenhänge unterstützt. 
Darüber hinaus schaffen Zuordnungsabsprachen Synergieeffekte und er-
öffnen zusätzliche zeitliche Spielräume. Gleichermaßen muss das Fach 
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eine Zusammenarbeit mit externen Partnern fördern, um Schülerinnen und 
Schülern frühzeitig die außerschulische Welt zu erschließen und Teilha-
bemöglichkeiten zu eröffnen. 
 
Innerhalb der von allen Fächern zu erfüllenden Querschnittsaufgaben trägt 
auch das Fach Erdkunde im Rahmen der Kompetenzentwicklung zur Sen-
sibilisierung für unterschiedliche Geschlechterperspektiven und Lebens-
formen, zur Werteerziehung, zum Aufbau sozialer Verantwortung, zur kon-
sequenten Ächtung jeglicher Form von Diskriminierung, zur Gestaltung 
einer demokratischen Gesellschaft, zur kulturellen Mitgestaltung sowie zur 
Vorbereitung auf Beruf und Arbeitswelt bei.  
 
Im Rahmen bilingualer Angebote im Lernbereich Gesellschaftslehre wird 
über den Aufbau der spezifisch gesellschaftswissenschaftlichen Kompe-
tenz hinaus schrittweise auch auf fachsprachliches und fachmethodisches 
Arbeiten in der Fremdsprache hingeführt. Dies kann auf der Grundlage der 
ausgewiesenen sachfachbezogenen Kompetenzerwartungen zur Setzung 
besonderer inhaltlicher Bezüge zu den jeweiligen Partnerländern führen. 
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2 Kompetenzbereiche, Inhaltsfelder und Kompetenz-
erwartungen 

Die in den allgemeinen Aufgaben und Zielen des Faches beschriebene 
übergreifende fachliche Kompetenz wird ausdifferenziert, indem fachspe-
zifische Kompetenzbereiche und Inhaltsfelder identifiziert und ausgewie-
sen werden. Dieses analytische Vorgehen erfolgt, um die Strukturierung 
der fachrelevanten Prozesse einerseits sowie der Gegenstände anderer-
seits transparent zu machen. In den Kompetenzerwartungen werden bei-
de Seiten miteinander verknüpft. Damit wird der Tatsache Rechnung ge-
tragen, dass der gleichzeitige Einsatz von Können und Wissen bei der 
Bewältigung von Anforderungssituationen eine zentrale Rolle spielt. 

 

Kompetenzbereiche repräsentieren die Grunddimensionen des fachlichen 
Handelns. Sie dienen dazu, die einzelnen Teiloperationen entlang der 
fachlichen Kerne zu strukturieren und den Zugriff für die am Lehr-
Lernprozess Beteiligten zu verdeutlichen. 

Inhaltsfelder systematisieren mit ihren jeweiligen inhaltlichen Schwerpunk-
ten die im Unterricht der Realschule verbindlichen und unverzichtbaren 
Gegenstände und liefern Hinweise für die inhaltliche Ausrichtung des Leh-
rens und Lernens. 

Kompetenzerwartungen führen Prozesse und Gegenstände zusammen 
und beschreiben die fachlichen Anforderungen und intendierten Lerner-
gebnisse, die bis zum Ende der Erprobungsstufe sowie der Sekundarstufe 
I erreicht werden sollen.  

Übergreifende fachliche Kompetenz 

Kompetenzbereiche 
(Prozesse) 

Inhaltsfelder 
(Gegenstände) 

Kompetenzerwartungen 
(Verknüpfung von Prozessen und Gegenständen) 



•

•



•

•
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Inhaltsfeld 1: Zusammenleben in unterschiedlich strukturierten Sied-
lungen 
 
Das Inhaltsfeld umfasst die Entstehung, Funktion und Veränderung unter-
schiedlicher Siedlungsformen im zeitlichen Verlauf. Die Auseinanderset-
zung mit den Schwerpunkten dieses Inhaltsfeldes soll dabei vor allem 
deutlich machen, dass Siedlungsformen ein Ergebnis der Anpassung an 
naturgeographische Strukturen und Veränderungen sowie Folge sozialer 
und politischer Raumkonstruktionen sind.  
 
 
Inhaltsfeld 2: Arbeit und Versorgung in Wirtschaftsräumen unter-
schiedlicher Ausstattung 
 
Das Inhaltsfeld ist darauf ausgerichtet, ein Grundverständnis landwirt-
schaftlicher, industrieller und dienstleistungsbezogener Standortfaktoren 
zu vermitteln sowie Veränderungen in den Strukturen und Prozessen von 
Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistung mit ihren Auswirkungen auf 
das Leben der Menschen transparent zu machen. Hierbei sind insbeson-
dere gegenseitige Abhängigkeiten naturräumlicher, wirtschaftlicher und 
persönlicher Art aufzuzeigen, die Ursache für unterschiedliche Interessen-
konflikte sein können.  
 
  
Inhaltsfeld 3: Auswirkungen von Freizeitgestaltung auf Erholungs-
räume und deren naturgeographisches Gefüge 
 
Das Inhaltsfeld geht aus von der Identifizierung raumwirksamer Erho-
lungsansprüche sowie einer Erfassung der Auswirkungen des Tourismus 
auf die jeweiligen Zielgebiete. Das Verständnis der Wechselwirkung zwi-
schen Schaffung von Erholungseinrichtungen und Landschaftsverbrauch 
sowie der ökologischen, ökonomischen und sozialen Folgen soll den 
Schülerinnen und Schülern die Entwicklung eines reflektierten Freizeitver-
haltens ermöglichen. 
 
 
Inhaltsfeld 4: Merkmale der Erde 
  
In diesem Inhaltsfeld geht es um den Auf- und Ausbau erster, grundlegen-
der topographischer Kenntnisse, die der Groborientierung der Schülerin-
nen und Schüler auf der Erde dienen sollen. Unterrichtsgegenstände wer-
den in diesem Zusammenhang in elementarer Form u.a. die Gestalt und 
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Bewegung des Planeten Erde sowie die daraus resultierenden Auswir-
kungen auf das Leben. 
 
 
Inhaltsfeld 5: Leben und Wirtschaften in verschiedenen Landschafts-
zonen 
 
Die Auseinandersetzung mit den jeweiligen natürlichen Gegebenheiten 
sowie das Leben und Wirtschaften der Menschen in unterschiedlichen 
Regionen der Erde stehen im Mittelpunkt dieses Inhaltsfeldes. Die Kennt-
nis der naturgeographischen Bedingungen ist dabei eine wichtige Voraus-
setzung für das Verständnis sowie die Einordnung traditioneller, aber auch 
moderner Wirtschafts- und Lebensformen. Hierbei sollen die Schülerinnen 
und Schüler erkennen, dass es sich an vielen Stellen der Erde um ein dif-
fiziles, nur bedingt im Gleichgewicht befindliches Ökosystem handelt, das 
vielfältigen Einflüssen unterliegt. 
 
 
Inhaltsfeld 6: Naturbedingte und anthropogen bedingte Gefährdung 
von Lebensräumen 
 
Die Behandlung dieses Inhaltsfeldes ermöglicht ein Verständnis der Land-
schaften und Lebensräume der Erde als Ergebnis von Kräften aus dem 
Erdinneren, als Folge der Einwirkungen von Sonne, Wind, Wasser und Eis 
auf die Erdoberfläche, aber auch als Resultat von Eingriffen des Men-
schen in den Naturhaushalt. In diesem Inhaltsfeld verbinden sich in be-
sonderer Weise natur- und humangeographische Sichtweisen, wobei auch 
Möglichkeiten und Grenzen der modernen Technik deutlich gemacht wer-
den sollen. 
 
 
Inhaltsfeld 7: Regionale und globale räumliche Disparitäten 
 
In diesem Inhaltsfeld geht es um die Ursachen innerstaatlicher und globa-
ler Disparitäten sowie um Möglichkeiten der Einflussnahme im Hinblick auf 
deren Reduzierung. Dabei sind die unterschiedliche Ressourcenverfüg-
barkeit, das Ungleichgewicht beim Austausch von Rohstoffen und Indust-
riewaren, die Arbeitsmarktsituation sowie die wirtschaftspolitischen Ziel-
setzungen als wichtige Ursachen für die ungleiche Verteilung von Reich-
tum und Armut auf der Welt in den Verstehenshorizont der Lernenden zu 
rücken. Das Erkennen der wechselseitigen Bedingtheit lokalen und globa-
len Handelns spielt in diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle.  
 
Inhaltsfeld 8: Wachstum und Verteilung der Weltbevölkerung 
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In diesem Inhaltsfeld geht es darum, die Ursachen und Folgen der regio-
nal unterschiedlichen Verteilung, Entwicklung und Altersstruktur der Be-
völkerung in Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern verstehbar zu 
machen. Die global zunehmende Migration soll dabei sowohl hinsichtlich 
der jeweiligen Auswirkungen auf die Herkunfts- als auch auf die Zielgebie-
te in den Blick genommen werden. Vor diesem Hintergrund soll es Schüle-
rinnen und Schülern ermöglicht werden, sich anderen Kulturen in der 
Fremde und im eigenen Land zu öffnen sowie zu einer gelingenden Integ-
ration beizutragen. 
 
 
Inhaltsfeld 9: Wandel wirtschaftsräumlicher und politischer Struktu-
ren unter dem Einfluss der Globalisierung 
 
Die Behandlung internationaler Wirtschaftbeziehungen, das Zusammen-
wachsen der Märkte über die Grenzen einzelner Staaten hinaus, die Ver-
änderungen der Standortgefüge im Zuge weltweiter Arbeitsteilung sowie 
der sich aufgrund globaler Konkurrenz beschleunigende Strukturwandel 
stehen im Zentrum dieses Inhaltsfeldes. Dabei dient die Auseinanderset-
zung mit den Chancen und Risiken der sich verändernden globalen Struk-
turen u.a. dazu, wirtschaftliche und politische Entscheidungsprozesse so-
wie die Auswirkungen des Energiebedarfs und der weltweiten Mobilität 
von Menschen und Gütern auf die Umwelt zu verstehen. 

 
 

2.2 Kompetenzerwartungen und inhaltliche Schwerpunkte in 
den Jahrgangsstufen 5/6 

Der Unterricht soll es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, dass 
sie – aufbauend auf der Kompetenzentwicklung in der Primarstufe – am 
Ende der Erprobungsstufe über die im Folgenden genannten Kompeten-
zen verfügen. Dabei werden zunächst übergeordnete Kompetenzerwar-
tungen zu allen Kompetenzbereichen aufgeführt. Während die Methoden- 
und Handlungskompetenz ausschließlich inhaltsfeldübergreifend angelegt 
sind, werden die Sachkompetenz sowie die Urteilskompetenz im An-
schluss zusätzlich inhaltsfeldbezogen konkretisiert. Die in Klammern bei-
gefügten Kürzel dienen dabei zur Verdeutlichung der Progression der ü-
bergeordneten Kompetenzerwartungen über die einzelnen Stufen hinweg 
(vgl. Anhang).  
 
 
Sachkompetenz 
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3 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung 

 
Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im 
Schulgesetz (§ 48 SchulG) sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für die Sekundarstufe I (§ 6 APO - SI) dargestellt. Da im Pflichtunter-
richt der Fächer des Lernbereichs Gesellschaftslehre in der Sekundarstufe 
I keine Klassenarbeiten und Lernstandserhebungen vorgesehen sind, er-
folgt die Leistungsbewertung ausschließlich im Beurteilungsbereich "Sons-
tige Leistungen im Unterricht". Dabei bezieht sich die Leistungsbewertung 
insgesamt auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen 
Kompetenzen und nutzt unterschiedliche Formen der Lernerfolgsüberprü-
fung.  
 
Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Entsprechend sind die Kompetenzer-
wartungen im Lehrplan zumeist in ansteigender Progression und Komple-
xität formuliert. Dies bedingt, dass Unterricht und Lernerfolgsüberprüfun-
gen darauf ausgerichtet sein müssen, Schülerinnen und Schülern Gele-
genheit zu geben, grundlegende Kompetenzen, die sie in den vorange-
gangenen Jahren erworben haben, wiederholt und in wechselnden Kon-
texten anzuwenden. Für Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergebnisse der 
Lernerfolgsüberprüfungen Anlass, die Zielsetzungen und die Methoden 
ihres Unterrichts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. Für die Schüle-
rinnen und Schüler sollen die Rückmeldungen zu den erreichten Lern-
ständen eine Hilfe für das weitere Lernen darstellen.  
 
Lernerfolgsüberprüfungen sind daher so anzulegen, dass sie den in den 
Fachkonferenzen gemäß § 70 SchulG beschlossenen Grundsätzen der 
Leistungsbewertung entsprechen, dass die Kriterien für die Notengebung 
den Schülerinnen und Schülern transparent sind und die jeweilige Über-
prüfungsform den Lernenden auch Erkenntnisse über die individuelle Ler-
nentwicklung ermöglicht. Die Beurteilung von Leistungen soll demnach mit 
der Diagnose des erreichten Lernstandes und im Rahmen der individuel-
len Förderung mit Hinweisen für das Weiterlernen verbunden werden. 
Wichtig für den weiteren Lernfortschritt ist es, bereits erreichte Kompeten-
zen herauszustellen, die Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schü-
ler zu fördern und die Lernenden zum Weiterlernen zu ermutigen. Dazu 
gehören im Rahmen der kontinuierlichen Beratung der Schülerinnen und 
Schüler sowie der Eltern auch Hinweise zu erfolgversprechenden indivi-
duellen Lernstrategien.  
 
Im Sinne der Orientierung an den formulierten Anforderungen sind grund-
sätzlich alle in Kapitel 2 des Lehrplans ausgewiesenen Kompetenzberei-
che („Sachkompetenz“, „Methodenkompetenz“, „Urteilskompetenz“ und 
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4   Anhang 

4.1 Übersichtstableau für die inhaltliche Abstimmung der Fachkonferenzen 
im Lernbereich 

4.2  Progressionstabelle zu den übergeordneten Kompetenzerwartungen 
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bieten gen beim Zusammenleben von Men-
schen aus unterschiedlichen Kulturen 
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